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altern ja ausserordentlich verschieden, die Krafte be-
ginnen bei dem einen friiher, bei dem andern spéater
nachzulassen. Auch die sozialen Umstédnde sind von
Fall zu Fall anders, so dass im Alter einheitliche Lo-
sungen nicht moéglich sind.

Was bewog nun die Leute, sich fiir die Halbtagspensio-
nierung zu entscheiden?

Bei einer nicht kleinen Zahl waren es finanzielle Ueber-
legungen. Der volle Verdienst Uber die Altersgrenze
hinaus war ihnen willkommen. Andere ausserten aus-
driicklich Freude an einer Arbeit, aus der sie nicht
ganz ausscheiden wollten. Mit der Arbeit und dem
Beruf standen sie in einem Kreis von Kameraden, der
fir sie etwas bedeutete. Gerade fiir Alleinstehende
bildet dieser Kreis den einzigen Kontakt mit der Mit-
welt. Von anderen vernahm man, dass sie sich sonst
nicht zu beschiftigen wiissten. Bemerkenswert ist, dass
kein Angestellter sich zur Halbtagsbeschéftigung mel-
dete.

Aufschlussreich ist, welche Grunde gegen die Halb-
tagsbeschéftigung vorgebracht wurden. In der ersten
Reihe stehen diejenigen, denen es an Beschéaftigungs-
und Tatigkeitsmoglichkeiten und auch an Liebhabe-
reien nicht fehlt. «Einige meinten sogar strahlenden
Blickes, dass ihnen die Zeit noch schneller dahinfliesse
als vor der Pensionierung. Seien wir froh, wenn mog-
lichst viele der ehemaligen Arbeitskrifte den Zugang
zu Beschéftigungen finden, die sie nach Lust und Laune
verrichten konnen und die ihnen gentigend Lebensin-
halt und ein zufriedenes Gemiit zu geben vermogen.
Es sind das die Pensionierten, die sich im Ruhestand
aus eigener Kraft zurechtfinden oder die sich wihrend
der letzten Arbeitsjahre vorbereitet haben.» Bei Ak-
kord- und Stundenlohnarbeitern kam o6fters ein eigent-
licher «Fabrik- und Arbeitsverleider» zum Vorschein.
Sie freuen sich, dass sie sich endlich nach den langen
Jahren der Arbeit im Betrieb, die fiir sie mit zuneh-
mendem Alter mithsamer wurde, endlich entledigen
konnen und dass sie ihre Arbeitsstédtte nicht mehr be-
treten miissen. Nicht klein an Zahl ist eine weitere
Gruppe von Leuten, bei denen eine Weiterarbeit auch
in beschrankter Weise wegen gesundheitlichen Stérun-
gen gar nicht mehr in Frage kommt. «Einige bangen
vielleicht bereits um ihren letzten Lebensabschnitt und
fragen sich, wie manche Jidhrchen ihnen wohl noch ge-
schenkt sein werden. Sie haben ein eigentliches Be-
durfnis nach einem geruhsamen Leben und miissen
sich einfach schonen, ob sie wollen oder nicht. Sie ge-
wohnen sich vielfach besser an einen gemiitlichen Le-
bensrhythmus, welchen der Ruhestand unwillkirlich
mit sich bringt, was jedoch nicht heissen will, dass
sich die seelische Umstellung unter geringeren Schwie-
rigkeiten vollzieht. Im Gegenteil! Diese Pensionierten
erkennen als erste, dass sie nichts mehr taugen und
sind enttauscht, ihren letzten Lebensabschnitt nicht
mehr bei guter Gesundheit geniessen zu diirfen.»

Die Verfasserin suchte auch zu erforschen, wie die
Pensionierten ohne Erwerbstétigkeit ihre Zeit verbrin-
gen. Als Tatigkeiten wurden genannt: Hilfe der Frau im
Haushalt, Wohnungs- und Hausreparaturen, Spazier-
gange, Gartenarbeit (im Sommer), Besorgung und Hege
von Tieren, Lesen von Zeitungen, Kartenspiel, Vertie-
fung des religitésen Lebens.
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Sozialeinrichtungen miissen bekannt gemacht
werden

sgg Fir die Orientierung des Publikums iiber unsere
Sozialeinrichtungen wird heute schon viel getan. Amts-
stellen veroffentlichen von Zeit zu Zeit die einschlédgi-
gen Vorschriften in der Presse, wihrend sich die pri-
vaten Sozialwerke durch Sammelprospekte, Radioauf-
rufe und -reportagen sowie Zeitungsartikel verneh-
men lassen. Trotzdem ist immer wieder festzustellen,
in Gesprichen, anlédsslich von Vortrdgen oder anhand
eigentlicher Umfragen, dass das Publikum tiber unsere
Sozialeinrichtungen wenig weiss oder von deren Wirken
eine falsche Vorstellung hat. Dies gilt insbesondere von
den mit modernen Methoden arbeitenden Beratungs-
und Fursorgestellen: Erziehungsberatung, Familienfir-
sorge, Flirsorge fiir Behinderte, flir Alkoholgefdhrdete,
fir seelisch-geistig Bedringte usw. Gerade solche Stel-
len sollten moglichst weit herum bekannt sein, weil sie
gegen die innere Not angehen, die heute viel mehr ver-
breitet ist als die &ussere. Die Trager dieser Stellen
sollten deshalb unablassig fiir ein besseres Bekannt-
werden sorgen. Hiezu dienen: periodische Anzeigen in
der Tageszeitung, in Familien- und Kirchgemeinde-
blattern, Anschldage am schwarzen Brett in Amts- und
Gemeindehdusern, Farbdias im Kino, Kleinplakate in
Tram, Autobus und Eisenbahn. Ferner liesse sich er-
wigen, ob man kurze Mitteilungen Uber die Tatigkeit
solcher Stellen nicht auch periodisch am Radio und
am Fernsehen durchgeben sollte, wobei Sammlungs-
propaganda strikte zu vermeiden wére, weil sie mit
der Orientierung der Klienten nichts zu tun hat und an
bestimmte Termine gebunden ist. W. R.

Welche Schliisse lassen sich daraus ziehen?

Nun wollen wir noch héren, was die junge Untersuche-
rin D. Champion aus ihrem Umgang mit den Pensio-
nierten erfahren hat, welche Schliusse sie daraus zieht:
«1. Der Austritt aus dem Erwerbsleben, insbesondere
des langjédhrig ausgelibten Berufes, ist fuir die Mehrheit
der Menschen schwer zu ertragen.

2. Im Ruhestand kommt den Beziehungen zwischen
Ehegatten und auch der Beschiéftigung als Mittel zur
moralischen Genugtuung eine neue Bedeutung zu.

3. Der Ruhestand stellt einen Lebensabschnitt dar, der
durch treue Arbeitsleistung verdient worden ist. Der
Pensionierte soll sich Aufgaben- und Téatigkeitsberei-
chen widmen koénnen, welche neben dem Berufsleben
vernachlissigt werden mussten.

4. Die Wahl einer erwerbsmaéssigen Téatigkeit sollte
nach Erreichung des Pensioniertenalters nicht in erster
Linie unter dem Druck finanzieller Unsicherheit stehen.
5. Die Frage der Weiterbeschaftigung muss unwillkiir-
lich unabhéingig gemacht werden von der korperlichen
und geistigen Spannkraft des Pensionierten. Die Lei-
stungsfihigkeit variiert von einem Menschen zum an-
dern; arbeitswillige Pensionierte sind nicht immer er-
werbsféahig.

6. In Krisenjahren wird sich das Problem der Halb-
tagspensionierung und der Weiterbeschéaftigung von
Pensionierten im allgemeinen eriibrigen und die Ein-



	Sozialeinrichtungen müssen bekannt gemacht werden

